
Verfahrensprozess zwischen der 
Agentur für Arbeit und dem 
Bildungsträger bei durch die 
fachkundigen Stellen zugelassenen 
Maßnahmen

Dargestellt wird der Prozess vor Beginn, während der 
Durchführung und nach Abschluss der Weiterbildung
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Träger Arbeitsagentur

Antrag auf Zulassung der Bildungsangebote (BiA)

Erfassung der BiA Annahme Bildungs-
gutschein Nr. 1 (BG) 

Verfahrensprozess
vor der Maßnahme

Eintrag Maßnah-
me-Nr. in den BG

Maßnahmeerfassung in
BA-interner Datenbank/ 

Mitteilung der Maßnahme-Nr. 

Wohnort-AAEinlösung BG 1

Einlösung BG 2 

Einlösung BG 3 Wohnort-AA

der 
Veranstaltungen

in KURSNET

Zuleitung Kurzfragebogen FKS
BA I FW 102 an Maßnahme-AA

Erhalt des Zulassungszertifikats

Wohnort-ARGE



Seite 2

Träger Arbeitsagentur

Veränderungen * im 
Maßnahmeverlauf/ der 

Maßnahmebedingungen

Erfassung der 
Änderungen in 

KURSNET 

Verfahrensprozess
während / nach der Maßnahme

Erfassung der Änderungen in
BA-interner Datenbank 

Wohnort-AA

• Vermittlungsunterstützung
• Überarbeitung Bewerberprofil 

• Meldung von Fehlzeiten
• Nichtantritts-/Austrittsmeldung
• Abbruch 

Wohnort-AA

Wohnort-AA/ARGE

Maßnahme-AA

* Zustimmung der FKS zu Änderungen z.B. bei Lehrgangskosten, Dauer, Schulungsstätte muss vorliegen

• Teilnehmerbefragung
• Erfolgsbeobachtung 

Wohnort-ARGE


